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Nach § 1 der Satzung der Hochschule Geisenheim zur Regelung der Bekanntmachungen 
von Satzungen vom 23. Januar 2013 (StAnz. 10/2013 vom 04. 03. 2013, S. 394/395) 
wird die 3. Änderung der  

 

Besonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung der Hochschule Geisenheim 
für den Studiengang Lebensmittellogistik und -management (B.Sc.) (PO 2019) 

 

hiermit bekannt gegeben. 

 

Aufgrund § 42 Abs. 2 Ziff. 2 des Hessisches Hochschulgesetzes (HessHG) in der 
Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 2021 S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 29. Juni 2023 (GVBl. S. 456, 472), hat der Senat der Hochschule 
Geisenheim am 21.11.2023 diese 3. Änderung der Besonderen Bestimmungen der 
Prüfungsordnung der Hochschule Geisenheim für den Studiengang 
Lebensmittellogistik und -management (B.Sc.) beschlossen. 

 

Das Präsidium der Hochschule Geisenheim hat auf der Basis des Senatsbeschlusses 
am 12.06.2024 diese 3. Änderung der Besonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung 
der Hochschule Geisenheim für den Studiengang Lebensmittellogistik und -management 
(B.Sc.) genehmigt. 

 

Tabellarische Darstellung der Fassungsinformationen 

 

 Beschluss Genehmigung Inkrafttreten/Geltung 

Erstellung  Senat: 15.12.2015 Präsidium: 16.03.2016 01.10.2015 

1. Änderung Senat: 18.12.2018 Präsidium: 09.01.2019 01.03.2019 

2. Änderung Senat: 14.01.2020 Präsidium: 22.01.2020 01.10.2020 

3. Änderung Senat: 21.11.2023 Präsidium: 12.06.2024 01.10.2023 
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Ergänzend zu den Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen aller 
Studiengänge (ABPO) der Hochschule Geisenheim wird festgelegt: 

 

 Regelstudienzeit (ergänzend zu 2.1 ABPO) 
Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester bzw. mindestens 180 Credits. Sie umfasst 
sechs theoretische Studiensemester und beinhaltet ein Pflichtmodul „Berufspraktisches 
Studium“ (Anlage 2). Das Studium gliedert sich in zwei Abschnitte: das Basisstudium 
umfasst die ersten vier Semester (bis auf das erste Profilmodul im 4. Semester). Das 
Profilstudium umfasst die Semester vier (erstes Profilmodul) sowie fünf und sechs. 

 

 Module / Berufspraktische Module (ergänzend zu 2.2 ABPO) 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Angaben zu den Modulen (Pflicht-, Wahlpflicht- 

und Wahlmodule) sind Anlage 1 dieser BBPO zu entnehmen. Detaillierte Angaben zu 
den Inhalten der Module sind im Modulhandbuch wiedergegeben. Den Modulen sind 
ECTS-Credits nach dem European Credit and Accumulation Transfer (ECTS-Punkte) 
zugeordnet (Anlage 1). 

Pflichtmodule sind obligatorisch zu absolvieren. Sie dienen insbesondere der 
Förderung von Kernkompetenzen der Studierenden des Studiengangs. Dies sind die 
Module der Semester 1-4 (mit Ausnahme des ersten Profilmoduls), das Modul 
„Berufspraktisches Studium“ und die Module „Bachelor-Thesis“ sowie „Bachelor-
Kolloquium“. 
 
Wahlpflichtmodule sind obligatorisch aus einer bestimmten Anzahl von Modulen 
auszuwählen und zu absolvieren. Sie dienen der Profilierung der Kenntnisse und 
Kompetenzen der Studierenden. Sie können im Wahlpflichtbereich aus den drei 
Profilen „Frischproduktlogistik“, „Supply Chain Management“ und 
„Lebensmittelmanagement“ mit jeweils zwei Lehrmodulen (4./5. Semester) und einem 
Projektmodul wählen.  
Ein Profilstudium ohne Wahl eines vorgegebenen Profils ist zulässig. In diesem Fall 
sind ein Lehrmodul sowie ein Projektmodul aus allen angebotenen Profilen zu wählen. 
 
Wahlmodule sind fakultativ wählbar, und können zusätzlich zu den erforderlichen 
ECTS-Credits zu einem erfolgreichen Studienabschluss beitragen. Sie dienen der 
persönlichen Ausgestaltung des Studiums. 

(2) Die Auswahl der Wahlpflicht- und Wahlmodule erfolgt durch die Studierenden im 
Rahmen der Anmeldung zu den Modulprüfungen. Mit der Anmeldung besteht die 
Verpflichtung zur Teilnahme an den Modulprüfungen. Die Anerkennung von 
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Wahlmodulen außerhalb des Studiengangs, in welchem die/der Studierende 
eingeschrieben ist, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des 
Prüfungsausschusses. 

(3) Im fünften Semester ist ein Projekt entsprechend dem gewählten Profil zu belegen. 
Falls kein Profil gewählt wurde, ist das Projekt aus dem Katalog der in den drei Profilen 
angebotenen Projekte zu wählen. 

Es kann nur ein Projektmodul in die für den Studienabschluss erforderlichen 180 
ECTS-Credits eingerechnet werden. 

 

 Berufspraktische Module (ergänzend zu 2.3 ABPO) 
Das Pflichtmodul „Berufspraktisches Studium“ ist eine von der Hochschule betreute 
berufspraktische Tätigkeit mit Projektcharakter. Genaueres regeln die „Bestimmungen 
zum Berufspraktischen Studium“ dieser BBPO (Anlage 2). 

 

 ECTS-Credits (ergänzend zu 2.4 ABPO) 
Die konkrete Festlegung der ECTS-Credits für die Module des Studiengangs 
„Lebensmittellogistik und -management“ ist in Anlage 1 dieser BBPO geregelt. 

 

 Studienziel (ergänzend zu 2.5. ABPO) 
(1) Das Studienziel wird mit dem Studienabschluss „Bachelor of Science“ erreicht. Der 

Studiengang „Lebensmittellogistik und -management“ (B.Sc.) befähigt die 
Absolventen für einen beruflichen Einsatz als Fach- und Führungskräfte 
insbesondere in Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmungen der 
Agrar- und Ernährungsindustrie. Er qualifiziert in besonderem Maße für das 
selbstständige Management in diesen Betrieben, das heißt Planung, Steuerung, 
Anleitung und Umsetzung sowie Controlling aller Arbeiten und Betriebsabläufe, die 
in der Logistik und dem Management von Lebensmitteln anfallen. Die erworbenen 
Kenntnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten qualifiziert sie für eine Vielzahl von 
Tätigkeiten im näheren Umfeld der Agrar- und Ernährungsindustrie. 

(2) Die Absolventen verfügen über die Fähigkeit, Querschnittsfunktionen in der Agrar- 
und Ernährungsindustrie zu übernehmen, um wirtschaftliche, technische, 
ökologische und soziale Aspekte und Prozesse zu verbinden. Sie haben vertiefte 
Kenntnisse über die Produktion, Lagerung, Weiterverarbeitung, Vermarktung und 
Handel von Lebensmitteln. Kenntnisse der Produkt- und Warenkunde pflanzlicher 
und tierischer Lebensmittel runden ihr Profil ab. Die Absolventen sind befähigt, die 
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vielfältigen ökonomischen, naturwissenschaftlichen und technischen Aspekte der 
Lebensmittellogistik gegeneinander abzuwägen, fachlich fundierte Entscheidungen 
zu treffen und diese gegenüber Dritten zu vertreten. Sie wenden mathematische, 
betriebswirtschaftliche und logistische Methoden auf Problemstellungen aus dem 
Bereich der Agrar- und Ernährungsindustrie an und kennen die geeigneten 
Modellierungs-, Simulations- und Optimierungsmodelle. Die Absolventen besitzen 
Kenntnisse über Koordination, Kommunikation, Methodik und Führung. Sie sind in 
der Lage moderne Informationstechnologien effektiv zu nutzen. Sie können sowohl 
einzeln als auch als Mitglied einer internationalen Gruppe arbeiten sowie in eine 
Führungsverantwortung hineinwachsen. Die Absolventen haben die Fähigkeit, 
rationale und ethisch begründete Entscheidungen zu treffen sowie kritisch zu denken, 
um innovative Lösungen für bereichsübergreifende, qualitative und quantitative 
Probleme zu finden. Der ausgeprägte Praxisbezug befähigt sie, sich sicher in das 
berufliche Umfeld zu integrieren und mit Akteuren des Berufslebens auf 
unterschiedlichen Ebenen zusammenzuarbeiten. 

 

 Studieninhalte (ergänzend zu 2.6 ABPO) 
Angaben zu Studieninhalten sind aus dem hochschulöffentlich vorgehaltenen 
Modulhandbuch ersichtlich. 

 

 Prüfungsformen (ergänzend zu 3.3 ABPO) 
(1) Die Module sowie die darin vorgesehenen Prüfungs- und Studienleistungen sind in 

Anlage 1 dieser BBPO wiedergegeben. 

(2) Die Klausuren umfassen eine Bearbeitungszeit von in der Regel 60 bis 120 Minuten. 
Die genauen Bearbeitungszeiten sind der jeweiligen Modulbeschreibung zu 
entnehmen. 

(3) Die mündlichen Prüfungen sind als Einzel- oder als Gruppenprüfungen mit höchstens 
fünf Kandidatinnen/ Kandidaten möglich. Einzelprüfungen sollen mindestens 20 
Minuten, aber nicht länger als 30 Minuten dauern. Die Dauer der Gruppenprüfungen 
bemisst sich nach der Anzahl der Kandidatinnen/ Kandidaten. Im Durchschnitt soll 
auf jede/n Kandidatin/ Kandidaten eine Prüfungsdauer von mindestens 10 Minuten 
entfallen. 

 

 Bachelor-Thesis (ergänzend zu 3.4 ABPO) 
(1) Die Bachelor-Thesis ist in deutscher Sprache anzufertigen und im Büro der 

Studiengangs- und Prüfungsverwaltung in Form von drei gebundenen Exemplaren 
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sowie einer digitalen Version abzugeben. Die Abgabe in einer anderen Sprache oder 
Form bedarf der Zustimmung des Prüfungsausschusses. 

(2) Die Bachelor-Thesis kann auch als Gruppenarbeit mit höchstens drei 
Teilnehmerinnen/ Teilnehmern angefertigt werden. Die Anfertigung der Bachelor-
Thesis als Gruppenarbeit bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Prüfungsausschusses. Der Prüfungsausschuss kann Bedingungen für die 
Abgrenzung der von den einzelnen Teilnehmerinnen oder Teilnehmern zu 
bearbeitenden Teile festlegen. 

(3) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Thesis darf 3 Monate nicht überschreiten und 
kann bei Arbeiten, die in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule Geisenheim 
durchgeführt werden, oder bei experimentellen Arbeiten oder wenn neben der 
Bachelor-Thesis noch Lehrveranstaltungen stattfinden, durch den 
Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der Referentin/ dem Referenten auf 
höchstens 4,5 Monate festgesetzt werden. 

(4) Die Verteidigung der Bachelor-Thesis findet im Rahmen des Moduls „Bachelor-
Kolloquium“ in Form einer Präsentation und einer mündlichen Prüfung 
(Fachgespräch) statt. Die Dauer der Verteidigung soll 30 Minuten nicht unterschreiten. 
Inhaltlich bewegt sich das Fachgespräch im Umfeld des Themas der Bachelor-Thesis. 

 

  Anmeldung und Zulassungen zu Prüfungen (ergänzend zu 3.5 ABPO) 
(1) Der Antrag auf erstmalige Zulassung zu den Modulprüfungen soll in dem Semester 

gestellt werden, in dem die jeweilige Prüfung stattfindet. Eine Ausnahme besteht für 
das Modul „Bachelor-Thesis“, dessen Anmeldevoraussetzungen in Absatz 7 
beschrieben sind. Die jeweiligen Anmeldetermine werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. 

(2) Die Modulprüfung findet in der Regel am Ende der Vorlesungszeit statt, in der das 
jeweilige Modul mit seiner letzten Lehrveranstaltung abschließt. Zusätzlich wird im 
folgenden Semester ein weiterer Prüfungstermin angeboten. Der Prüfungssauschuss 
setzt die Prüfungstermine fest. 

(3) Eine unbenotete („mit Erfolg teilgenommen“) oder benotete Studienleistung kann nur 
in dem Semester erbracht werden, in dem das Modul stattfindet. 

(4) Die Anmeldefristen werden mindestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin 
hochschulöffentlich bekannt gegeben. Bei den Anmeldefristen handelt es sich um 
Ausschlussfristen, d. h. eine Anmeldung nach Fristende ist nicht mehr möglich. Der 
Antrag auf Zulassung kann bis zum Ende der Anmeldefrist zurückgezogen werden. 
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Die Zulassungen erfolgen zeitnah und rechtzeitig vor dem Prüfungstermin durch den 
Prüfungsausschuss. 

(5) Für die Zulassung zum Modul „Berufspraktisches Studium“ sind 60 ECTS-Credits aus 
dem Basisstudium Voraussetzung.  

(6) Die Zulassung zur Bachelor-Thesis erfolgt durch den Prüfungsausschuss zu 
Semesterbeginn; die genauen Fristen der Bearbeitungszeit gibt die Hochschule 
bekannt. 

(7) Voraussetzung zur Zulassung zur Bachelor-Thesis sowie zur Anmeldung des 
Bachelor-Kolloquiums sind der Nachweis aller Module aus dem ersten Studienjahr 
(60 ECTS-Credits) sowie mindestens 24 ECTS-Credits aus weiteren Pflichtmodulen 
des Basisstudiums. 

(8) Das Thema der Bachelor-Thesis und die Wahl der Referentin oder des Referenten 
und der Korreferentin oder des Korreferenten sollen von den Studierenden in dem der 
Bachelor-Thesis vorangehenden Semester mit der Referentin bzw. dem Referenten 
abgestimmt werden. Ein Anspruch der Studierenden auf Wahl des Referenten/ der 
Referentin und des Korreferenten/ Korreferentin besteht nicht. 

 

  Bewertung der Leistungen, Bildung der Modulnote und der Gesamtnote 
(ergänzend zu 3.6 ABPO) 

(1) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Leistungen, so wird die Modulnote aus dem 
gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der Prüfungs- und Studienleistungen 
errechnet, wobei jede Prüfungs- oder Studienleistung für sich bestanden sein muss. 

(2) Die Gesamtnote des Studiums wird aus den Noten der Modulprüfungen ermittelt. Das 
Pflichtmodul „Berufspraktisches Studium“ bleibt dabei unberücksichtigt. 

(3) Die Module des Basisstudiums werden einfach gewichtet. 

(4) Die Module des Profilstudiums werden zweifach gewichtet. 

(5) Die Module „Bachelor-Thesis“ sowie „Bachelor-Kolloquium“ werden dreifach 
gewichtet.  

(6) Werden mit dem letzten notwendigen Wahlpflicht- oder Wahlmodul mehr als die 
erforderlichen 180 ECTS-Credits erzielt, geht die Note dieses Moduls in die Bildung 
der Gesamtnote ein. 

(7) Der/ die Studierende entscheidet im Rahmen der zu berücksichtigenden Wahlpflicht- 
bzw. Wahlmodule, welche Wahlpflicht- oder Wahlmodule in die 
Gesamtnotenberechnung eingehen. Eine Einbeziehung weiterer Module bei der 
Gesamtnotenberechnung ist nicht möglich. 
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(8) Weitere erfolgreich abgeschlossene Wahlpflicht- und Wahlmodule (über 180  ECTS-
Credits hinaus) werden auf Antrag der Studierenden im Zeugnis mit den ECTS-
Credits und den Noten aufgeführt. 

 

  Wiederholung von Prüfungsleistungen, endgültiges Nichtbestehen 
(Ergänzend zu 3.9 ABPO) 

(1) Die letztmalige Wiederholung einer Prüfungsleistung, die in Form einer Klausur 
abgelegt wird, kann auf Antrag beim Prüfungsausschuss als mündliche Prüfung 
durchgeführt werden. 

(2) In Wahlpflicht- und Wahlmodulen ist nach einem erstmaligen Fehlversuch ein Rücktritt 
von der Anmeldung zur Modulprüfung möglich. Dies gilt nicht, wenn das Modul bereits 
erfolgreich abgeschlossen wurde.  

(3) Der endgültige Rücktritt ist vor dem Wiederholungstermin schriftlich beim 
Prüfungsausschuss ohne Angabe von Gründen zu beantragen. Eine erneute 
Anmeldung in dem betreffenden Wahlpflicht- oder Wahlmodul ist nicht möglich. 

 

  Diploma Supplement (ergänzend zu 5.3 ABPO) 
Die studiengangsspezifischen Inhalte des Diploma Supplements sind in deutscher und 
englischer Sprache in der Anlage 3 dieser BBPO festgelegt. 

 

  Sprachregelungen (ergänzend zu 6. ABPO) 
(1) Die Unterrichtssprache der Pflichtmodule ist mit Ausnahme der Module zu 

Fachfremdsprachen deutsch. In den Modulen zu den Fachfremdsprachen (Anlage 1) 
sind die Unterrichtssprachen die jeweiligen Fremdsprachen und deutsch. 

(2) Die Unterrichtssprache der Wahlpflicht- und Wahlmodule kann Englisch sein. Die 
Unterrichtssprache der Wahlpflicht- und Wahlmodule wird vor der Modulanmeldung 
bekannt gegeben. 

 

  Übergangsregelung 
Für Studierende des Studiengangs „Logistik & Management Frischprodukte“, die ihr 
Studium nach der Prüfungsordnung vom 01.03.2019 begonnen haben, gelten die 
Bestimmungen bis 30.09.2025. 
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Nach Ablauf der Übergangsfrist entscheidet der Prüfungsausschuss, welche Leistungen 
beim Übergang auf diese Besonderen Bestimmungen der Hochschule Geisenheim 
anerkannt werden. 

 

 

Inkrafttreten  

Diese Besondere Bestimmungen der Prüfungsordnung der Hochschule 
Geisenheim für den Studiengang Lebensmittellogistik und -management (B.Sc.) 
treten zum 01.10.2023 in Kraft. 

 

Geisenheim, 24.09.2024 

 

gez. 

Prof. Dr. Hans Reiner Schultz 

Präsident der Hochschule Geisenheim 
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Anlage 1: Übersicht der Prüfungsleistungen und Studienleistungen in den Modulen des Studiengangs 

Pflichtmodule Voraussetzung CP Prüfungsleistung Studienleistung 
Art Anzahl Art Anr. 

Bachelor-Kolloquium Vgl. BBPO 3 R/P 1 AN; R/P ME 
Bachelor-Thesis Vgl. BBPO 12 TH 0   
Berufspraktisches Studium Vgl. BBPO 12  1 PB, R/P ME 
Fach- und Wirtschaftsenglisch Keine 6 K 1 A; R/P 1/3 

Betriebswirtschaftslehre I Keine 6 K 2 AN; R/P 
AN 

ME 
ME 

Betriebswirtschaftslehre II Keine 6 K 1 A; AN; R/P ME 
Digitalisierung Keine 6 K 1 AN; R/P; PT ME 
Grundlagen der Pflanzen- und Tierproduktion Keine 6 K; M; A 0   
Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung Keine 4 K; M; A 1 A; AN; PT ME 
Grundlagen Marketing Keine 4 K 2 A 

A; AN; R/P 
1/4 
ME 

Handelsmanagement Keine 4 K; A 1 A; AN; R/P ME 
Lebensmittelqualität und Sicherheit Keine 4 K; M 1 A; AN; PT ME 
Logistik der Frischprodukte Keine 4 K; M; A 1 A; AN;R/P ME 
Logistik I Keine 6 K 1 A; AN; R/P ME 
Logistik II Keine 4 K 1 A; AN; R/P ME 
Mathematik und Statistik I Keine 6 K 0  ME 
Mathematik und Statistik II Keine 6 K 0  ME 
Nachhaltige Entwicklung in der Lebensmittelwirtschaft Keine 4 K 0   
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Produktbezogene Lebensmittelverarbeitung und 
Lebensmittelrecht 

Keine 6 K 1 A; AN; PT; R/P ME 

Qualitätsmanagement und Standards Keine 4 K; M 1 A; AN; R/P; PT ME 
Recht Keine 6 K 0   
Supply Chain Management Keine 6 K; A 1 A; R/P 1/3 
Volkswirtschaftslehre und Lebensmittelmärkte Keine 6 K 1 AN; R/P ME 
Warenkunde und Sensorik Keine 6 K 1 AN; PT ME 
Wissenschaftliches Arbeiten und 
Schlüsselqualifikation 

Keine 4 K; M; A 2 A; AN; PT 
A; AN; R/P 

ME 
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Wahlpflichtmodule Voraussetzung CP Prüfungsleistung Studienleistung 
Art Anzahl Art Anr. 

Profil „Frischproduktlogistik“ 
Lebensmittelproduktion und Logistik in 
Entwicklungsländern 

Keine 6 K; M; A 1 PB; R/P ME 

Nacherntephysiologie, Lagerung und  
Verpackungstechnologie 

Keine 6 K; M 1 A;R/P;PT ME 

Projekt Frischproduktlogistik Keine 9 A, R/P 0   
Profil „Supply Chain Management“ 
Produktions- und Prozessmanagement Keine 6 K; M; A 1 A; R/P 1/2 
IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung Keine 6 K; M; A 1 AN;R/P;PT ME 
Projekt SCM Keine 9 A, R/P 0   
Profil „Lebensmittelmanagement“ 
Marketingmanagement für Lebensmittel Keine 6 K; M; A 1 A;AN;PT ME 
Organisation, Führung und Personal Keine 6 K; M; A 1 AN;R/P ME 
Projekt Marketing Keine 9 A, R/P 0   
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Wahlmodule Voraussetzung CP Prüfungsleistung Studienleistung 
Art Anzahl Art Anr. 

Studium Generale keine Max. 
6 

    

Arbeits- und Berufspädagogik Keine 3 K 1 PT 1/3 
Beratungsmethodik Keine 3 K; M; A 1 AN, R/P ME 
Business Plan Keine 3 A    
Business Simulation Keine 3 A    
E-Commerce Keine 2 K    
Economic, Agricultural and Consumer Politics Keine 4 K    
Fachfremdsprache Französisch Keine 6 K; M; A 1 A; R/P 1/3 
Fachfremdsprache Italienisch Keine 6 K; M; A 1 A; R/P 1/3 
Fachfremdsprache Spanisch Keine 6 K; M; A 1 A; R/P 1/3 
Große Exkursion Keine 3 A 1 AN, A ME 
Grundlagen der Fachfremdsprache Niederländisch Keine 3 K; M; A    
Investition & Finanzierung Keine 6 K; M 

 
1 AN, R/P ME 

Seminar Aktuelle Themen Keine 3 K; M 
 

1 AN, PT ME 
World Wine Markets Keine 4 K    
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Art der Prüfungsleistung/Studienleistung 
A Ausarbeitung 
AN Anwesenheit (75% der Termine) 
K Klausur 
M Mündliche Prüfungen 
PB Projektbericht 
PT Praktische Tätigkeiten/Übungen 
R/P Referate/Präsentationen 
T Testat 
TH Thesis 
; Ein Semikolon zwischen Prüfungsleistungen bedeutet, dass die jeweiligen Dozierenden zu Beginn des Moduls aus den 

vorgegebenen Prüfungsleistungen die Prüfungsleistung bzw. den Studienleistungen die Studienleistung festlegen. 
 

Anrechnung der 
Studienleistungen 

 Abkürzungen 
ME Mit Erfolg teilgenommen  Anr. Anrechnung 
1/2 1/2 der Modulnote  CP ECTS-Credits 
1/3 1/3 der Modulnote  PL Prüfungsleistung 
1/4 1/4 der Modulnote  SL Studienleistung 
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Anlage 2: Bestimmungen zum Berufspraktischen Studium 

 

Studiengang: Lebensmittellogistik und -management (B.Sc.) 

Bestimmungen für das Berufspraktische Studium des Studiengangs  

 
1. Zeitpunkt 
Das Pflichtmodul Berufspraktisches Studium ist dem 5. Semester zugeordnet. Es findet 
in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem 4. und 5. Semester statt und kann 
frühestens nach dem 3. Semester begonnen werden.  

 

2. Anmeldung und Zulassungsvoraussetzungen 

Die Anmeldung zum Berufspraktischen Studium erfolgt innerhalb der vom Praktikums-
Referenten festgelegten Frist. Voraussetzung für die Zulassung sind der Nachweis von:  

a) Mindestens 60 (Credits) aus dem Basisstudium 
b) Die erfolgreiche Teilnahme an einem Einführungsseminar 

 
3. Dauer 
Das Pflichtmodul „Berufspraktisches Studium“ umfasst eine mindestens 12 Wochen 
dauernde praktische Tätigkeit und begleitende Lehrveranstaltungen. Die Tätigkeit muss 
als Vollzeittätigkeit an der Praxisstelle ausgeübt werden. Bei Bedenken, dass durch eine 
Ausfallzeit (z.B. wegen Krankheit) das Praktikumsziel nicht erreicht wird, findet eine 
Einzelfallprüfung statt. 

 

4. Ziele und praktische Tätigkeiten im Berufspraktischen Studium 

Die praktische Tätigkeit ist in solchen Betrieben abzuleisten, die zum Berufsfeld des 
Studiengangs gehören. 

Die im Studium vermittelten Kenntnisse sollen auf die Lösung von Problemen aus der 
Praxis und die Arbeit in praxisrelevanten, vorher definierten Projekten angewandt 
werden. Die Studentin/der Student soll im Laufe des Berufspraktischen Studiums durch 
die praktische Teilnahme an der Berufswirklichkeit an die berufliche Tätigkeit von Fach- 
und Führungskräften entlang der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln herangeführt 
werden. 
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5. Leistungsnachweise 
(1) Das Berufspraktische Studium wird durch eine Studienleistung abgeschlossen. 

(2) Voraussetzung für das Bestehen des Moduls ist  

a. der Nachweis über das durchgeführte Berufspraktische Studium. Als Nachweis 
ist eine entsprechende Bescheinigung der Praxisstelle vorzulegen.  

b. der Nachweis der Studienleistung im Rahmen der Vorbereitung, Begleitung 
und des Abschlusses des Moduls. 

 

6. Praxisstelle, Vertrag, Status 
(1) Die Studierenden sind für die Beschaffung einer geeigneten Praxisstelle unter 

Wahrung der von der/dem Modulverantwortlichen gesetzten Frist selbst 
verantwortlich. Sie werden dabei von der Hochschule unterstützt. Ein Rechtsanspruch 
auf die Beschaffung einer Praktikumsstelle durch die Hochschule besteht nicht. Die 
Durchführung des Berufspraktischen Studiums im eigenen oder im elterlichen Betrieb 
ist nicht zulässig. 

(2) Die Studierende/der Studierende und die Praxisstelle schließen unter Mitwirkung der 
für die Module zuständigen Modulverantwortlichen einen Betreuungsvertrag ab. Der 
Vertrag bedarf der Schriftform und der Gegenzeichnung der Hochschule. 

(3) Firmeneigene Verträge oder länderspezifische Verträge können nach Prüfung den 
Betreuungsvertrag ersetzen. 

(4) Wenn keine Vertragsabschlüsse mit ausländischen Praxisstellen möglich sind, sieht 
die Hochschule von dieser Regelung ab. In diesem Fall ist ein offizielles 
Einladungsschreiben vorzulegen.  

(5) Pflichten und Rechte der Praxisstelle sind im Betreuungsvertrag geregelt. 

(6) Während des Berufspraktischen Studiums bleiben die Studierende/der Studierende 
an der Hochschule Geisenheim immatrikuliert mit allen daraus resultierenden 
Pflichten und Rechten. 

 

7. Verpflichtung der Studierenden/des Studierenden 
Die Studierende/der Studierende ist verpflichtet: 

- die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten gewissenhaft wahrzunehmen und die 
übertragenen Aufgaben sorgfältig zu erfüllen, 
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- die an der Praxisstelle geltenden Regelungen einzuhalten. Dies sind 
insbesondere: Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitszeitregelungen und 
Vorschriften über die Schweigepflicht, 

- eine vorzeitige Beendigung des Berufspraktischen Studiums ist der Hochschule 
unverzüglich anzuzeigen, 

- eine offizielle Bescheinigung der Praxisstelle über die Praxiszeit bei der 
Anmeldung zur Modulprüfung vorzulegen. 

 

8. Betreuung durch die Hochschule Geisenheim 
(1) Die Organisation des Berufspraktischen Studiums obliegt den Modulverantwortlichen. 

Zu ihren/seinen Aufgaben gehören:  

- Beratung der Studierenden  

- Organisation und Durchführung des Einführungsseminars  

- Die Anerkennung eines Betriebs als Praxisstelle  

- Durchführung der Qualitätssicherung  

- Abnahme der Leistungsnachweise  

 

9. Haftung 
Die Hochschule Geisenheim bzw. das Land Hessen haftet nicht für entstandene 
Schäden. Hinweis: Eine Haftung ist jedoch ggf. im Rahmen der vom Studentenwerk 
Frankfurt abgeschlossenen Haftpflichtversicherung möglich. 

 

10. Anrechnung beruflicher Tätigkeit 
Eine nachgewiesene qualifizierte berufliche Tätigkeit kann als Praxisphase anerkannt 
werden, wenn die berufliche Tätigkeit hinsichtlich Dauer und Inhalt den Anforderungen, 
die an das Praktikum gestellt werden, entspricht. Über die Anerkennung kann auf Antrag 
im Einzelfall der Prüfungsausschuss entscheiden.  
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Anlage 3: Diploma Supplement 
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